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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.01.1957

Norm

ABGB §297 A

ABGB §497

ABGB §1470

Rechtssatz

Die einer Liegenschaft dienende Wasserleitung ist Zubehör dieser Liegenschaft und als unbewegliche Sache zu

behandeln. Das Recht auf Benützung einer an diese Wasserleitung angeschlossenen Zuleitung und damit der

Hautleitung selbst ist daher als ein Recht auf Benützung des Grundes anzusehen, dessen rechtliches Schicksal das

Zubehör teilt. Die Frist zur Ersitzung solcher Rechte beträgt dreißig Jahre.

Entscheidungstexte

7 Ob 647/56

Entscheidungstext OGH 09.01.1957 7 Ob 647/56

3 Ob 623/76

Entscheidungstext OGH 07.06.1977 3 Ob 623/76

Vgl auch

1 Ob 39/82

Entscheidungstext OGH 23.02.1983 1 Ob 39/82

nur: Die einer Liegenschaft dienende Wasserleitung ist Zubehör dieser Liegenschaft und als unbewegliche Sache

zu behandeln. Das Recht auf Benützung einer an diese Wasserleitung angeschlossenen Zuleitung und damit der

Hautleitung selbst ist daher als ein Recht auf Benützung des Grundes anzusehen, dessen rechtliches Schicksal das

Zubehör teilt. (T1)
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